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Revision der Verordnung über Fernmeldedienste (Anpassung der Grundversorgungs
bestimmungen). Verzicht auf Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Mit Schreiben vom 10. Dezember 2021 hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Ver
kehr, Energie und Kommunikation UVEK die Kantone eingeladen, sich zur Revision der Ver
ordnung über Fernmeldedienste (FDV; SR 784.101.1) im Hinblick auf die Anpassung der 
Grundversorgungsbestimmungen vernehmen zu lassen. Wir bedanken uns für diese Möglich
keit. 
 
Der Kanton Nidwalden hat die Unterlagen sorgfältig geprüft. Wir haben keine Anmerkungen 
oder Einwände gegen die Vorlage und verzichten demzufolge auf eine detaillierte Stellung
nahme. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme. 
 

Freundliche Grüsse 
NAMENS DES REGIERUNGSRATES 
 
 
 
 
Karin Kayser-Frutschi 
Landammann 

lic. iur. Armin Eberli 
Landschreiber 

 

 
 
 
 
Geht an: 
- tp-secretariat@bakom.admin.ch 
 

PER E-MAIL 
Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr,  
Energie und Kommunikation UVEK 
Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
Bundeshaus Nord 
3003 Bern 


